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Wegeentgeltregel für bestimmte Eisenbahnkorridore 

§ 67f. (1) Die Wegeentgelte für den Zugang zu den Eisenbahnkorridoren, die in der 
Verordnung (EU) 2016/919 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsysteme 
„Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union, 
ABl. L 158 vom 15.06.2016, S. 1, angegeben sind, können differenziert werden. Durch eine solche 
Differenzierung dürfen die Erlöse des Eisenbahninfrastrukturunternehmens insgesamt nicht steigen. 

(2) Diese Differenzierung hat in einer Weise zu erfolgen, die Anreize dafür gibt, Züge mit einer 
Version des Europäischen Zugsicherungs- und Zugsteuerungssystems (ETCS) auszurüsten, die mit der 
durch die Entscheidung 2008/386/EG zur Änderung von Anhang A der Entscheidung 2006/679/EG über 
die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Zugsteuerung, Zugsicherung und 
Signalgebung des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems und von Anhang A der 
Entscheidung 2006/860/EG über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems 
Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung des transeuropäischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, ABl. L 136 vom 24.05.2008, S. 11, gebilligten Version und 
Folgeversionen kompatibel ist. 

(3) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, 

 1. wenn für den Zugang zu den Eisenbahnkorridoren Züge für die Erbringung regionaler 
Personenverkehrsdienste eingesetzt werden, die vor 1985 erstmals in Betrieb genommen worden 
sind und die nicht mit dem Europäischen Zugsicherungs- und Zugsteuerungssystem (ETCS) 
ausgerüstet sind, oder 

 2. wenn auf den Eisenbahnkorridoren nur Züge verkehren dürfen, die mit ETCS ausgerüstet sind. 
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